
Branchenschlüssel

01 1	 bis	 50
02	   51 bis	 100
03	 101	 bis	 500

01	 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Fischzucht
02	 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
03	 Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung
04	 Textil- und Bekleidungsgewerbe
05	 Ledergewerbe
06	 Holzgewerbe
07	 Papiergewerbe
08	 Verlagsgewerbe
09	� Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten  

Trägern
10	 Kokerei und Mineralölverarbeitung
11	� Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und

Brutstoffen
12	 Chemische Industrie
13	 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
14	 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
15	� Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen  

und Erden
16	� Herstellung von Zement, Kalk, Gips und Erzeugnissen

aus Beton, Kalk und Gips
17	� Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung

von Metallerzeugnissen
18	 Maschinenbau
19	� Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik, Herstellung  

von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten  
und -einrichtungen

20	 Schiffbau

21	 Luft- und Raumfahrzeugbau
22	� Anderer Fahrzeugbau (Kraftwagen, Schienenfahrzeuge, Krafträder, Fahr-

räder)
23	� Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, 

Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen
24	 Rückgewinnung
25	 Elektrizitätsversorgung
26	 Gasversorgung
27	 Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung
28	 Baugewerbe
29	� Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz und  

Gebrauchsgütern
30	 Gastgewerbe
31	 Verkehrs- und Nachrichtenübermittlung
32	� Kredit- und Versicherungsgewerbe, Grundstücks-

und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher
Sachen (ohne Bedienungspersonal)

33	 Datenverarbeitung
34	� Forschung und Entwicklung, Architektur- und  

Ingenieurbüros
35	 Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen
36	� Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialver- 

sicherung
37	 Erziehung und Unterricht
38	 Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen
39	� Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstlei-

stungen

Schlüssel/Unternehmensgröße (Zahl der Beschäftigten) 

MERKBLATT

1. VEREINSZWECK

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. ist ein von seinen Mitgliedern (sowohl persön-
lichen als auch korporativen) getragener technisch-wissenschaftlicher Verein, der ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt. Die Deutsche Gesellschaft für Qualität, 
Mitglied im Deutschen Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine (DVT), ist Gründungs- 
und Vollmitglied der European Organization for Quality (EOQ) sowie Mitglied und Nationaler 
Partner (NP) der European Foundation for Quality Management (EFQM). Die DGQ will das 
Gedankengut des Qualitätsmanagements einschließlich seiner Systeme umfassend in deren 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen, betrieblichen , unternehmerischen und 
wissenschaftlichen Umfeldern und Beziehungen in allen Zweigen der Wirtschaft und des 
öffentlichen Lebens anregen, weiterentwickeln, fördern und verbreiten. Zu diesem Zweck
– �vermittelt sie die interdisziplinäre wissenschaftliche Forschung und Entwicklung auf den

Gebieten des Vereinszweckes,
– �vermittelt sie neue, insbesondere systemübergreifende Verfahren und Erkenntnisse des 

In- und Auslandes aus Praxis und Wissenschaft an alle Interessenten der Wirtschaft und
des öffentlichen Lebens,

– �bereitet sie dem Einsatz von Systemen, Methoden und Verfahren fortschrittlicher Manage-
mentpraxis durch Aus- und Weiterbildung, zugehörige Zertifizierung sowie Lehrangebote 
und -veranstaltungen für die interessierten Kreise den Weg,

– �betreibt sie aktiv die Bildung und Verbreitung einer einheitlichen Terminologie des Quali-
tätsmanagements in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Gremien,

– �pflegt sie die Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Organisationen mit ähnlicher
Zielsetzung,

– �fördert und setzt sie die Ziele des Vereins als Gemeinschaftsarbeit um.
Zur Förderung ihrer Ziele ist die DGQ Herausgeber einer Fachzeitschrift. Sie ist das offizielle
Organ der DGQ, in dem satzungsmäßige Mitteilungen an die Mitglieder des Vereins veröf-
fentlicht werden.

2. MITGLIEDSCHAFT

Mitglied der DGQ kann jede natürliche (persönliches Mitglied) oder juristische (korpora-
tives Mitglied) Person werden, die bereit ist, den Satzungszweck der DGQ und ihre Ziele 
anzuerkennen und zu unterstützen. Über die Aufnahme eines Mitglieds entscheidet der 
Vorstand aufgrund eines schriftlichen Antrages. Lehnt der Vorstand einen Aufnahmeantrag 
ab, so hat er ihn auf Verlangen des Antragstellers der nächsten Delegiertenversammlung zur 
endgültigen Beschlussfassung vorzulegen. Die Ablehnung durch den Vorstand hat aufschie-
bende Wirkung. Die Mitgliedschaft wird am ersten Tag des dem stattgebenden Beschluss der 
Delegiertenversammlung folgenden Quartales begründet. Die Mitgliedschaft endet
- durch Tod eines persönlichen Mitgliedes,
- durch Konkurs eines korporativen Mitglieds,
- �durch Austritt (er ist nur zum Ende eines Kalenderjahres zulässig und muss mindestens

drei Monate vor dessen Ablauf schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden.)
- durch Ausschluss. Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn das Mitglied dem Ansehen oder 
den Zwecken des Vereins gröblich zuwiderhandelt oder mit mindestens einem Jahresbeitrag
im Rückstand ist und trotz einer schriftlichen Mahnung nicht in der gesetzten Frist zahlt. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Auf schriftliches Verlangen des betroffenen 
Mitgliedes hat der Vorstand seinen Beschluss der nächsten Delegiertenversammlung zur 
endgültigen Beschlussfassung vorzulegen; diese entscheidet. Bis zur Entscheidung der 
Delegiertenversammlung ruhen die Rechte des Mitgliedes. Der Antrag auf Beschlussfassung 
durch die Delegiertenversammlung hat keine aufschiebende Wirkung.

3. MITGLIEDSBEITRAG

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von der Delegiertenversammlung festgelegt. Der 
Mitgliedsbeitragbeträgt zur Zeit

– für natürliche Personen (persönliche Mitgliedschaft) EUR 132,–/Jahr

– ermäßigter Beitrag für

– Studierende ohne nennenswertes Einkommen (Vollzeitstudium) und Arbeitslosen, wenn 
sie mit dem Antrag und unaufgefordert zum jeweiligen Beginn eines Kalenderjahres eine
entsprechende Bescheinigung vorlegen

– Rentnern und Pensionären, bei erreichen der Altersgrenze auf 
Antrag und unter Vorlage der Renten- oder Ruhegeldbescheinigung	 EUR 60,–/Jahr

– Rentner (über 25 Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft und
Alter über 70 Jahre)	 beitragsfrei

– Ehrenmitglieder beitragsfrei

– für juristische Personen 
(Korporative Mitgliedschaft/Firmenmitgliedschaft) EUR 660,–/Jahr

Der	Mitgliedsbeitrag	ist	nach	Erhalt	der	Mitgliedsbeitragsrechnung	fällig.

4. RECHTE DER DGQ-MITGLIEDER

Alle	DGQ-Mitglieder	erhalten	eine	Mitgliedskarte,	die	für	die	gesamte	Zeit	der	Mitgliedschaft	
Gültigkeit	hat.	Im	Mitgliedsbeitrag	der	DGQ	ist	der	Bezug	der	12x	jährlich	erscheinenden	
Zeitschrift	„QZ	–	Qualität	und	Zuverlässigkeit“	(Carl	Hanser	Verlag,	München)	eingeschlos-
sen.	DGQ-Mitglieder	können	weitere	Abonnements	zum	Vorzugspreis	beim	Carl	Hanser	
Verlag	beziehen.

Persönliche	Mitglieder	der	DGQ	können	die	Initialen	„DGQ“	unmittelbar	hinter	ihrem	Nach-
namen	führen.	Korporative	Mitglieder	sind	berechtigt,	auf	Briefbogen	etc.	in	Verbindung	
mit	dem	Hinweis	auf	die	Mitgliedschaft	in	der	DGQ,	die	in	§	2	der	Zeichensatzung	der	DGQ	
in	der	jeweils	gültigen	Fassung	dargestellte	Wort-/Buildmarke	in	der	dort	vorgeschriebenen	
Größe	und	Farbe	zu	verwenden.

DGQ-Mitglieder	werden	wie	Mitglieder	der	EOQ	angesehen	und	können	die	Leistungen,	die	
die	EOQ	ihren	Mitgliedern	bietet,	in	Anspruch	nehmen.	DGQ-Mitglieder	können	an	den	von	
der	DGQ	veranstalteten	Tagungen	zu	ermäßigten	Gebühren	teilnehmen.	Diese	Regelung	gilt	
sowohl	für	persönliche	Mitglieder	als	auch	für	Mitarbeiter	von	korporativen	Mitgliedern.

Korporative	Mitglieder	können	grundsätzlich	Lizenzlehrgänge	der	DGQ	im	Betrieb	
durchführen.	Ein	Merkblatt	kann	bei	den	DGQ-Landesgeschäftsstellen	angefordert	werden.

Im	Übrigen	gilt	die	Satzung	der	DGQ.	Satzungen	(mit	Zeichensatzung)	und	Aufnahmean-
träge	können	bei	den	DGQ-Landesgeschäftsstellen,	die	auch	mit	Auskünften	zur	Verfügung	
stehen,	angefordert	werden.
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Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ)

04	 501 bis	 1.000
05	 1.001 	 bis	 4.000
06		 bis	 4.001


